[image: image1.png]BOL
Bundesprogramm

Okologischer
Landbau





Merkblatt zur Erläuterung der 

Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) vom 05.02.2010 zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über ökologischen Landbau und dessen Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 19. Februar 2010)

1 Ablauf des Bewilligungsverfahrens

1.1 Einreichung einer Projektskizze

Vor der Antragstellung ist zunächst eine Projektskizze bei der zuständigen Bewilligungsbehörde: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau (GBÖL), Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn einzureichen.

Die Projektskizze soll

· einen Umfang von maximal sechs Seiten nicht überschreiten (Belege der Qualifikationen sind ggf. als Anlage hinzuzufügen), 

· in zweifacher Ausfertigung als Printversion sowie zusätzlich in elektronischer Form eingereicht werden (geschaeftsstelle-oekolandbau(at)ble.de und anke.brueckmann(at)ble.de oder corinna.dahmen(at)ble.de oder burkhard.kape(at)ble.de); 

· die Inhalte entsprechend Formblatt 1 umfassen;

· Anlage 1 „Finanzierungsübersicht“, Anlage 2 „Eigenerklärung Vermögen“  und Anlage 3 „Einstufung Projekt“ sind zu verwenden.

Auf der Basis der eingereichten Unterlagen erfolgt eine erste Prüfung und Bewertung des Vorhabens hinsichtlich seiner Förderfähig- und Förderwürdigkeit. Bei positiver Entscheidung wird der Projektverantwortliche gebeten, einen ausführlichen Projektantrag einzureichen. Aus der Aufforderung zur Antragstellung leitet sich noch kein Anspruch auf eine Förderung ab. Dieses Merkblatt, Formblatt 1 und die Anlagen 1 bis 3 stehen auf folgender Internetseite http://www.bundesprogramm-oekolandbau.de/foerderrichtlinien/informations-und-absatzfoerderung/ zum Download bereit.

1.2 Antragsaufforderung

Die Antragsaufforderung (Formblatt 2) enthält ggf. zusätzlich Vorschläge und Aufforderungen der GBÖL zur Optimierung des geplanten Vorhabens. 

Handelt es sich bei dem Projekt um eine Absatzförderungsmaßnahme unter Einbezug von Verarbeitungserzeugnissen (Nicht-Anhang I-Produkte), ist die De-minimis-Erklärung zum Antrag (Formblatt 2a) über vergangene und laufende De-minimis-Beihilfen vom Antragsteller auszufüllen und mit dem Antrag einzureichen. Werden Gelder an Projektbeteiligte (nicht Aufträge an Dritte) weiter geleitet, sind diese ebenfalls verpflichtet, die De-minimis-Erklärung abzugeben. Bereits im Skizzenstadium wird die Einstufung des Projektes abgefragt  (siehe Anlage 3 zur Skizze „Einstufung Projekt“ unter 1.1).

1.3 Einreichung eines Projektantrages

Nach Aufforderung durch die BLE sollte der Antrag in einem Zeitraum von ca. 3 Wochen eingereicht werden (Formblatt 3). Der Antrag muss insbesondere einen detaillierten Finanzierungsplan enthalten. Zudem wird die Bonität des Antragstellers anhand der Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre und einer Bankbestätigung geprüft; ein Auszug des Vereins- bzw. Handelsregisters und ggf. der Satzung sind vorzulegen. Die rechtsverbindliche Unterschrift muß aus dem Vereins- bzw. Handelsregisters hervorgehen. Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung und zusätzlich in elektronischer Form vorzulegen. Der Antragsteller muss eine umfassende Beschreibung und Begründung des Projektes nach Formblatt 3 vorlegen. Ergänzend ist ggf. das Formblatt 2a (siehe 1.2) vorzulegen. 

1.4 Genehmigung des Projektantrages

Der Antragsteller erhält die Genehmigung des Projektantrags in Form eines Zuwendungsbescheides (Formblatt 4), in dem auch der Abruf der zur Verfügung gestellten Mittel festgelegt ist. Er darf frühestens zu diesem Zeitpunkt mit der Durchführung der Maßnahme beginnen. Mit dem Zuwendungsbescheid werden die folgenden fünf Anlagen versandt: 

· Anlage A: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)

· Anlage B: Finanzierungsplan

· Anlage C: Einverständniserklärung zum Zuwendungsbescheid

· Anlage D: Vorlage für die Mittelanforderung

· Anlage E: Gliederung der Berichte

· Anlage F: Vorlage für den Zwischennachweis/ Verwendungsnachweis

· ggf. Anlage G: De-minimis-Bescheinigung der Bewilligungsbehörde (Richtlinie Ziffer 6.3)
Im Zuwendungsbescheid sind auch Einzelheiten (Zeitpunkt/e, Umfang etc.) über die Berichterstattung zum Projekt geregelt. Der Bundesrechnungshof hat Prüfungsrecht.

1.5 Zeitdauer

Zwischen der Einreichung der Projektskizze und der Bewilligung des zugehörigen Projektantrags liegt erfahrungsgemäß in der Regel ein Bearbeitungszeitraum von ca. drei bis fünf Monaten. Dies ist bei der Planung des Vorhabens zu berücksichtigen. Es wird nochmals explizit darauf hingewiesen, dass mit den Maßnahmen erst nach schriftlicher Bewilligung begonnen werden darf. In Ausnahmefällen kann ein vorzeitiger förderunschädlicher Maßnahmenbeginn gewährt werden.

2 Erläuterungen zu Sätzen und Begriffen der Richtlinie

2.1. Zuwendungszweck 

Ziel der Richtlinie ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher verstärkt auf die Erzeugnisse des ökologischen Landbaus aufmerksam zu machen. Dies geschieht durch Informations- sowie durch Absatzförderungsmaßnahmen (Richtlinie Ziffer 1, 2.1 und 5.7). 

Weitere Erläuterung des Zuwendungszwecks und Aufteilung entsprechend der Vorgaben der Richtlinie:

2.1.1. Das Projekt informiert allgemein über den Ökolandbau, spezielle Produkte stehen dabei nicht im Mittelpunkt (Richtlinie Ziffer 1.1)

2.1.2
Das Projekt dient der Absatzförderung von Anhang I-Produkten (Richtlinie Ziffer 1.1)

Landwirtschaftliche Erzeugnisse werden unterschieden nach sogenannten Anhang I- und Nicht-Anhang I-Produkten. 

Anhang I-Produkte sind entsprechend dem Anhang I des EG-Vertrages unter Anderem:

· Fleisch, Fisch (auch Zubereitungen)

· Gemüse, Küchenkräuter (auch Zubereitungen)

· Früchte (auch Zubereitungen)

· Getreide (auch Mühlenerzeugnisse)

· Kaffee, Tee

· Ölsaaten (z.B. Raps, Sonnenblumenkerne, Mohn, Sesam, Leinsamen)

· Tierische und pflanzliche Fette und Öle, Margarine

· Speiseessig

· Milch- und Milcherzeugnisse

· Rüben- und Rohrzucker, Honig

· Wein, auch Apfelwein, Birnenwein und andere gegorene Getränke

In der Regel fallen in diese Rubrik Lebensmittel der Urproduktion und der ersten Verarbeitungsstufe. Brot und Bier sind jedoch keine Anhang I-Produkte. Eine grundsätzliche Basis der Förderwürdigkeit ist der Bezug  der Produkte zur EG-Öko-Verordnung – für die Produkte muss das Kontrollverfahren gemäß der Verord​nung (EWG) Nr. 2092/91 durchgeführt worden sein.
Zuwendungen für Anhang I-Produkte werden auf Grundlage der „Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007-2013“ gewährt. Nach Unterkapitel VI.D.1. Nummer 152 a ist der Begriff „Absatzförderung“ definiert.   

In diesen beiden Fällen (2.1.1. und 2.1.2.) gibt es im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel keine „Förderhöchstgrenzen“.

2.1.1 Das Projekt dient der Absatzförderung von Verarbeitungserzeugnissen, sogenannten Nicht-Anhang I-Produkten (Richtlinie Ziffern 1.2 und 5.7)

Zuwendungen für Projekte zur Absatzförderung, die Verarbeitungserzeugnisse betreffen, die nicht im Anhang I des EG-Vertrages aufgeführt sind, werden als sogenannte „De-minimis“-Beihilfen“ gewährt (Richtlinie Ziffer 1.2.). Sobald mindestens ein Verarbeitungserzeugnis (Nicht-Anhang I-Produkt) in ein Projekt  zur Absatzförderung einbezogen wird, ist das Projekt De-minimis-pflichtig. In diesem Fall darf jedoch auf die Unterstützung durch einzelne Firmen hingewiesen werden (Richtlinie Ziffer 5.7.6).

Innerhalb von drei Steuerjahren können max. 200.000 Euro Förderung gewährt werden (siehe auch Richtlinie Ziffer 5.7.2.). Generell ist der Antragsteller bis zum Erhalt des Zuwendungsbescheides zur Meldung von De-minimis-Beihilfen an die Bewilligungsbehörde verpflichtet, ob bereits gewährt oder nur beantragt.

Übersteigt die beantragte Zuwendung (inkl. bereits anderer beantragter/ gewährter De-minimis-Beihilfen) den Freistellungshöchstbetrag (200.000 Euro im relevanten Zeitraum), kann keine anteilige Freistellung in Anspruch genommen werden. 

Die Erfahrungen der EU-Kommission haben gezeigt, dass Beihilfen in genannter Höhe und Zeitraum den Wettbewerb nicht verzerren. Grundlage ist die EG Verordnung Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags. Auf den Seiten 5-10 des Abl. EG L 379 vom 28.12.2006 sind De-minimis-Beihilfen definiert und erläutert. 

2.2
Erläuterungen zum Ausschluss von einer Förderung (Richtlinie Ziffer 2.2)

Sofern Anzeigen oder vergleichbare Materialien Hinweise auf den geographischen Ursprung enthalten, müssen diese der Hauptaussage - aus ökologischem Landbau stammend- klar untergeordnet sein. Informations- und Absatzförderkampagnen, bei denen der geographische Ursprung oder die regionalen Merkmale der Produkte die Hauptwerbebotschaft darstellen, sind nicht förderfähig.

Beihilfen für Absatzfördermaßnahmen, die die Erzeugnisse eines oder mehrerer bestimmter Unternehmen direkt betreffen, lassen sich auf keinen Fall aus dem allgemeinen Interesse rechtfertigen. Dies trifft insbesondere auf Maßnahmen zu, in denen bestimmte Unternehmen bzw. deren Produkte genannt, abgebildet oder in sonstiger Weise erwähnt werden. Absatzfördermaßnahmen, die von der öffentl. Hand und einem oder mehreren bestimmten Unternehmen gemeinsam finanziert werden, sind aus diesem Grund in jedem Fall unzulässig.

Das Verbot von Beihilfen für Absatzförderaktionen bestimmter Unternehmen trifft auch auf Maßnahmen zu, in denen von der Zielgruppe der Absatzförderung (dem Konsumenten) möglicherweise nicht unterschieden werden kann, ob eine Absatzfördermaßnahme für ein/ oder mehrere bestimmte(s) Unternehmen Teil einer aus öffentlichen Mitteln finanzierten Maßnahme ist oder nicht. Daher ist auch jede Art der insbesondere visuellen Kombination von öffentlich finanzierten und von bestimmten Einzelunternehmen finanzierten Maßnahmen unzulässig, die diesen Eindruck hervorrufen könnte (z. B. auf derselben Seite oder auf 

gegenüberliegen​den Doppelseiten einer Zeitschrift). 

2.3
Zuwendungsempfänger (Richtlinie Ziffer 3)

Zuwendungsempfänger können Verbände und Stiftungen sein, die überregional im Bereich des ökologischen Landbaus tätig sind. Unternehmen können ebenfalls Zuwendungsempfänger sein, wenn es sich um Projekte mit generischen Werbemaßnahmen handelt. Insbesondere Handelsunternehmen oder ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmen eignen sich für den Zweck der generischen Werbung, was jedoch im Einzelfall geprüft werden muss. Agenturen oder Einzelunternehmen können keine Beihilfe für ihre Werbekosten erhalten (z.B. zur Verbesserung der Präsentation, Kennzeichnung  ihrer Produkte).

2.4
Anwendung der Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – (VOL); (Richtlinie Ziffer 4.3)

Generell müssen Zuwendungsempfänger die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und die in der Richtlinie unter Ziffer 4.3 angegebenen Gesetze und Verordnungen anwenden. Aufträge an Dritte müssen nach den Grund​sätzen des Marktes unter Ausschluss jedweder Diskriminierung vergeben werden. Haben Projekte ein Volumen von mehr als 100.000 €, müssen Aufträge nach der VOL vergeben werden. Bei Zuwendungen mit einem geringeren Volumen ist eine Markterkundung in Form des Einholens von mindestens drei Angeboten durchzuführen. Die Vergabe erfolgt auf Grundlage der Wirtschaftlichkeit. Der Zuwendungsempfänger ist für die ordnungsgemäße Vergabe von Aufträgen selbst verantwortlich. Akten müssen sechs Jahre aufbewahrt werden. Der Bundesrechnungshof ist prüfungsberechtigt. 

2.5
Zuwendungsfähige Ausgaben (Richtlinie Ziffer 5)

Allgemein sind nur projektspezifische Ausgaben zuwendungsfähig, die zur Erreichung des Zuwendungszweckes innerhalb des Bewilligungszeitraums notwendig sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann im Einzelfall eine Verwaltungskostenpauschale unter den zuwendungsfähigen Ausgaben geltend gemacht werden.

2.6
 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben (Richtlinie Ziffer 5.3)

Ausgaben im Rahmen der unter Ziffer 5.3 der Richtlinie aufgeführten Positionen dürfen nicht als Eigenanteil im Finanzierungsplan aufgeführt werden und werden nicht in den Betrag einbezogen, der zur Ermittlung der Zuwendung herangezogen wird (z.B. Stammpersonal des Zuwendungsempfängers und Infrastruktur, da diese als vorhanden vorausgesetzt werden). Solche Ausgaben müssen also zusätzlich zur Zuwendung aufgewendet werden. 

Investitionen sind grundsätzlich nicht zuwendungsfähig. Ausnahmen sind die unter Ziffer 5.2 der Richtlinie genannte Konzeption und Herstellung von mobilen Informations- oder Verkostungsständen. 

2.7
Inanspruchnahme von anderen öffentlichen Zuwendungen (Richtlinie Ziffer 5.6)

Öffentliche Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber dürfen in Anspruch genommen werden. Die Zuwendungen aller Zuwendungsgeber dürfen zusammen jedoch den Höchstsatz von 50 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten. 

2.8
Weitere Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) (Richtlinie Ziffer 5.8)

Hinweis auf weitere Fördermöglichkeiten außerhalb dieser Richtlinie  über die „Durchführung von Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse der Europäischen Gemeinschaften im Binnenmarkt“ können von Branchen- und Dachverbänden z.B. auch zu „Information über die Methoden des ökologischen Landbaus“ eingereicht werden. Bekanntmachungen werden einmal pro Jahr ca. im September im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Frist zur Einreichung von Anträgen ist immer der 30.11. eines Jahres. Weitere Informationen können auf der Internetseite der BLE (www.ble.de/ Marktgestaltung/ Promotionsmaßnahmen) eingesehen werden.
2.9
Prüfung der Verwendung / Verwendungsnachweis

Die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung ist vollständig und detailliert nachzuweisen. Der Verwendungsnachweis zum Projektende ist gesetzlich verankert und dient als Instrument der Erfolgskontrolle auch der Kontrolle des sachgerechten Einsatzes der Steuergelder. Der Verwendungs​nachweis besteht aus dem Sachbericht (fachliche Ergebnisse) und finanziellen Nachweis (Rechenschaft über die Einhaltung des Finanzierungsplans). Zusätzlich werden jährlich Zwischennachweise und ggf. halbjährliche Zwischenberichte gefordert. Nachweise und Evaluation (-sberichte) dienen  zur Überprüfung der Erreichung des Zuwendungszwecks, auch durch den Bundesrechnungshof (s.a. 2.4).

2.10
Anwendungen weiterer einschlägiger Bestimmungen der EU

Darüber hinaus sind die einschlägigen Bestimmungen der EU einzuhalten, insbesondere wird auf Artikel 2 der Richtlinie 2001/13 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie der Werbung hierfür hingewiesen.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Bonn, den 26. Februar 2010
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